
A. Allgemeine Angaben / Angaben zu Personen: 
 

I.  Steuernummer/ Finanzamt/ Steuerbescheid des Vorjahres 
  (nur soweit die Angaben uns nicht bereits vorliegen) 
 
II. Steuerpflichtiger / Ehemann 
  - Name, Vorname 
  - Vollständige Adresse 
  - Geburtstag 
  - Beruf 
  - Tätigkeitsbeschreibung (zur  

     Bestimmung erste   
     Tätigkeitsstätte) 

  - Familienstand (seit wann?) 
  - Religionszugehörigkeit 
  - Vollständige Bankverbindung 
  - Identifikationsnummer 

  III. Ehefrau 
  - Name, Vorname 
  - Vollständige Adresse, wenn 

     abweichend 
  - Geburtstag 
  - Beruf 
  - Tätigkeitsbeschreibung (zur  

     Bestimmung erste  
     Tätigkeitsstätte) 

  - Religionszugehörigkeit 
  - Identifikationsnummer 

 
IV. Kinder 
  - Name, Vorname 
  - Vollständige Adresse, wenn abweichend 
  - Geburtstag 
  - Religionszugehörigkeit 
  - Höhe des erhaltenen Kindergeldes (maßgeblich ist jedoch Anspruch) 
  - Identifikationsnummer 
  - gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen  
  - Zahlungen für die Betreuung oder Unterbringung des Kindes  
  - Ggf. Unterhaltszahlungen an Kinder 
  Wenn Kinder 18 Jahre oder älter und noch in der Ausbildung: 
  - Schul- oder Studiumsbescheinigung bzw. Berufsausbildungsvertrag 
  - Ggf. Bescheinigung über Wehrdienst/Zivildienstzeit/Freiwilliges   

    Soziales Jahr 
  - Anschrift und Aufwendungen bei Auswärtiger Unterbringung 
  - Studiengebühren 
  - gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen 
  - Erstausbildung oder Zweitausbildung 
 

Achtung:  Reichen Sie bitte auch diejenigen Aufwendungen für die 
Erstausbildung/Erststudium Ihres Kindes ein, die von dem Kind selbst oder Ihnen 
getragen wurden. Dies gilt selbst dann, wenn Ihr Kind keine eigenen Einkünfte erzielte. 
Anhand dieser Unterlagen können wir nämlich sodann überprüfen, ob es ggf. sinnvoll 
ist, dass Ihr Kind eine eigene Einkommensteuererklärung beim Finanzamt einreicht. 

   

Bei getrennt lebenden oder unverheirateten Elternteilen: 
  - Vor- und Nachname des anderen Elternteils 
  - Vollständige Anschrift 
 



B. Versicherungen, Spenden, Krankheitskosten usw.: 
 
I.  Versicherungen: 

Bitte reichen Sie zu den nachstehenden Versicherungen der gezahlten Beträge inklusive 
der entsprechenden Belege ein:  

- (Freiwillige) Beiträge zur DRV, zu Pensionskassen & Versorgungswerken, 
 Lebens-, Kranken-, Unfall und private Haftpflichtversicherungen,  einschließlich 
 Kfz- und Grundbesitzerhaftpflicht sowie Bescheinigungen  Riesterrente.  

- Bescheinigung Basisversorgung private Krankenversicherungen 
- gezahlte Kranken- und Pflegeversicherungen für Kinder/durch die Kinder 
   
II. Spenden, Krankheitskosten, Unterhaltszahlungen, Steuerberatungskosten 

Bitte reichen Sie zu den nachstehenden Punkten Belege über die gezahlten Beträge 
sowie ggf. hierfür im Vorfeld oder nachhinein erhaltene Erstattungen ein: 

- Spenden an Vereine, politische Vereinigungen und Parteien usw. 
- Krankheitskosten, Kosten ärztlicher Behandlung, Kurkosten usw. 
- Unterhaltszahlungen an getrennt lebende, geschiedene Ehepartner sowie an 

 hilfsbedürftige Personen wie zum Beispiel Eltern oder sonstige nahe 
 Verwandte. Bitte geben Sie Namen, Adresse, Verwandtschaftsgrad der 
 unterstützten Person sowie die Höhe der Zahlungen an. 

- gezahlte Steuerberatungskosten (wegen ggf. anteilig enthaltenen 
 Werbungskosten) 

- Ausbildungskosten (z. B. Studiengebühren usw.) 



C. Haushaltsnahe Beschäftigung/Dienstleistungen: 
 
I.  Haushaltsnahe Beschäftigung: 

Wenn Ihnen Aufwendungen entstanden sind für die Beschäftigung einer 
Arbeitnehmerin bzw. Arbeitnehmers, die haushaltsnahe Tätigkeiten verrichtet, reichen 
Sie bitte sowohl die Belege über Ihre Aufwendungen als auch den Arbeitsvertrag ein. 
Haushaltsnahe Tätigkeiten sind zum Beispiel die Zubereitung von Mahlzeiten im 
Haushalt, die Reinigung der Wohnung, die Gartenpflege und die Pflege, Versorgung 
und Betreuung von Kindern, kranken, alten oder pflegebedürftigen Personen. Die 
Erteilung von Unterricht (z. B. Sprachunterricht) sowie sportliche und andere 
Freizeitbetätigungen fallen nicht darunter. 

 

Unter Beschäftigung ist sowohl eine Arbeitnehmerin in einem so genannten „Mini-
Job“-Verhältnis als auch ein reguläres Beschäftigungsverhältnis zu verstehen. 
(Achtung: Beschäftigungsverhältnisse zwischen nahen Angehörigen oder Partnern einer 
nicht ehelichen Lebens- und Wohngemeinschaft können regelmäßig nicht anerkannt 
werden.) 

 
II. Haushaltsnahe Dienstleistungen: 

Hierunter fallen zunächst alle Aufwendungen, die auch im Rahmen einer 
haushaltsnahen Beschäftigung abgezogen werden können, wenn Sie anstatt von einer 
von Ihnen beschäftigten Arbeitnehmerin durch ein selbstständiges Unternehmen 
erbracht werden. Insbesondere können hier folgende Aufwendungen in Betracht 
kommen: Reinigung der Wohnung (z. B. Tätigkeit eines selbständigen Fensterputzers), 
Pflege von Angehörigen (z. B. durch Innanspruchnahme eines Pflegedienstes), 
Gartenarbeiten (z. B. durch Gärtnerei). Umzugsdienstleistungen gehören – abzüglich 
Erstattungen Dritter wie z. B. Arbeitgeber – ebenfalls zu den haushaltsnahen 
Dienstleistungen. 

 

Ferner reichen Sie bitte auch die Rechnungen über handwerkliche Tätigkeiten für 
Renovierungs-, Erhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen, die in Ihrem 
inländischen Haushalt erbracht wurden ein, sofern die Rechnung auch im selben Jahr 
bezahlt wurde.  
 

Zu den handwerklichen Tätigkeiten zählen u.a.: 
- Arbeiten an Innen- und Außenwänden, 
- Arbeiten am Dach, an der Fassade, an Garagen, o.ä., 
- Reparatur oder Austausch von Fenstern und Türen, 
- Streichen/Lackieren von Türen, Fenstern (innen und außen), Wandschränken, 

 Heizkörpern und -rohren, 
- Reparatur oder Austausch von Bodenbelägen (z. B. Teppichboden, Parkett, 

 Fliesen), 
- Reparatur, Wartung oder Austausch von Heizungsanlagen, Elektro-, Gas- und 

 Wasserinstallationen, 
- Modernisierung oder Austausch der Einbauküche, 
- Modernisierung des Badezimmers,  



- Reparatur und Wartung von Gegenständen im Haushalt des Steuerpflichtigen 
 (z. B. Waschmaschine, Geschirrspüler, Herd, Fernseher, Personalcomputer), 

- Maßnahmen der Gartenneu, -aus- und -umgestaltung, 
- Pflasterarbeiten auf dem Wohngrundstück, 

unabhängig davon, ob die Aufwendungen für die einzelne Maßnahme Erhaltungs- oder 
Herstellungsaufwand darstellen. Handwerkliche Tätigkeiten im Rahmen einer 
Neubaumaßnahme sind insoweit nicht begünstigt.  
 

Auch Kontrollaufwendungen (z. B. Gebühr für den Schornsteinfeger oder für die 
Kontrolle von Blitzschutzanlagen) sind begünstigt. Das Gleiche gilt für handwerkliche 
Leistungen für Hausanschlüsse (z. B. Kabel für Strom oder Fernsehen), soweit die 
Aufwendungen die Zuleitungen zum Haus oder zur Wohnung betreffen und nicht im 
Rahmen einer Neubaumaßnahme anfallen; Aufwendungen im Zusammenhang mit 
Zuleitungen, die sich auf öffentlichen Grundstücken befinden, sind nicht begünstigt.  
 

Das beauftragte Unternehmen muss nicht in die Handwerksrolle eingetragen sein; es 
können auch Kleinunternehmer im Sinne des § 19 Abs. 1 Umsatzsteuergesetz mit der 
Leistung beauftragt werden.  
 

Der Mieter einer Wohnung kann die Steuerermäßigung nach § 35a EStG auch dann in 
Anspruch nehmen, wenn die von ihm zu zahlenden Nebenkosten Beträge umfassen, die 
für ein haushaltsnahes Beschäftigungsverhältnis, für haushaltsnahe Dienstleistungen 
oder für handwerkliche Tätigkeiten geschuldet werden. Sein Anteil an den vom 
Vermieter unbar gezahlten Aufwendungen muss entweder aus der Jahresabrechnung 
hervorgehen oder durch eine Bescheinigung des Vermieters oder seines Verwalters 
nachgewiesen werden. Außer für Handwerkerleistungen gilt dies rückwirkend für alle 
offenen Fälle ab dem Veranlagungszeitraum 2004. Achten Sie deshalb bitte darauf, dass 
in der Nebenkostenabrechnung die entsprechenden Beträge getrennt ausgewiesen sind!  
 

Eine Inanspruchnahme der Steuerermäßigung nach § 35a Abs. 1 oder Abs. 2 EStG ist 
ebenso möglich, wenn sich der eigenständige und abgeschlossene Haushalt in einem 
Heim befindet. Begünstigt sind die im Haushalt des Heimbewohners erbrachten, 
individuell abgerechneten Tätigkeiten und Dienstleistungen, wie Reinigung der 
Wohnung, Pflege- oder Handwerkerleistungen. Auch dies gilt – ausgenommen 
Handwerkerleistungen – rückwirkend für alle offenen Fälle ab dem 
Veranlagungszeitraum 2004.  
 

Achtung: Zur Anerkennung der haushaltsnahen Dienstleistungen durch das Finanzamt 
sind unbedingt die Vorlage der Rechnung sowie der Nachweis der Zahlung auf das 
Konto des Unternehmers vorzulegen. Barzahlungen sind deshalb unbedingt zu 
vermeiden! Außerdem muss sich aus der Rechnung der jeweilige Anteil von 
Arbeitslohn und Material ergeben. Dies ist durch separaten Ausweis beider Positionen 
oder Ausweis einer Position möglich. Die nicht ausgewiesene Position muss sich dann 
rechnerisch einfach ermitteln lassen. 

 

Sowohl bei der haushaltsnahen Beschäftigung als auch bei der haushaltsnahen 
Dienstleistungen sind nur der Lohnaufwand zzgl. der Fahrtkosten von der 
Einkommensteuer in begrenztem Umfang (510 € bis 4.000 €) abziehbar! 


